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I. Vortrag des Referenten 
 
Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 2 - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt hat am 
23.11.2023 die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01754 beschlossen. 
 
Die Empfehlung betrifft einen Vorgang der nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung 
(GO) in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Nr. 23 der Geschäftsordnung des Stadtrates zu den 
laufenden Angelegenheiten zu zählen ist. Da es sich um eine Empfehlung einer 
Bürgerversammlung handelt, die in ihrer Bedeutung auf den Stadtbezirk beschränkt ist, muss 
diese nach Art. 18 Abs. 4 Satz 1 GO i.V.m. § 2 Abs. 4 Satz 1 Bürger- und 
Einwohnerversammlungssatzung vom Stadtrat bzw. Bezirksausschuss und gemäß § 9 Abs. 4 
der Bezirksausschuss-Satzung (BA-Satzung) vom zuständigen Bezirksausschuss behandelt 
werden, zu dessen Information Folgendes auszuführen ist: 
 
Der Stadtrat hat mit seiner mehrheitlichen Entscheidung für die "Zukunft geteilter 
Mikromobilitätsangebote in München" vom November 2023 
(https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7931800) den Grundstein für ein 
geordnetes Abstellen von geteilten Mikromobilitätsfahrzeugen in München gelegt. 
 
In der Landeshauptstadt München sollen künftig gemeinsam genutzte Mikromobilitätsangebote 
gebündelt und auf ausgewiesenen Parkflächen im gesamten Stadtgebiet abgestellt werden 
können. Diese sogenannten geteilten Abstellflächen sollen vor allem die Abstellsituation für 
gemeinsam genutzte Mikromobilitätsfahrzeuge (E-Tretroller, Fahrräder, Pedelecs, 
Lastenräder, E-Motorroller) verbessern und damit die Verkehrssicherheit für Fußgänger*innen 
und insbesondere für seh- und mobilitätsbehinderte Menschen erhöhen. 
 
Potenzielle Standorte für zusätzliche geteilte Abstellflächen werden aus den Ergebnissen der 
Grundsatzuntersuchung Mikromobilität 
(https://muenchenunterwegs.de/angebote/grundsatzuntersuchung-mikromobilitaet-in-
muenchen) abgeleitet. Der in dieser Studie entwickelte Potenzialscore bildet die Grundlage für 
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die Verortung von geteilten Abstellflächen. In einem nächsten Schritt wird das Mobilitätsreferat 
prüfen, welcher Abstellbedarf für diese Fahrzeuge im Stadtgebiet besteht und wie dieser im 
Einklang mit den Zielen der Stadt am besten gedeckt werden kann. Das Mobilitätsreferat 
informiert und beteiligt den jeweiligen Bezirksausschuss beim Ausbau der geteilten 
Abstellflächen in geeigneter Form.  
 
Die Ausweitung der geteilten Abstellflächen wird im Rahmen des Ausbaus der 
Mobilitätspunkte erfolgen. Zusätzlich zu den Mobilitätspunkten sollen bis 2026 jährlich bis zu 
125 zusätzliche geteilte Abstellflächen geschaffen werden. Angestrebt wird ein dichtes Netz 
von Abstellflächen mit entsprechendem Geofencing (Parkverbot) in der Umgebung, sodass die 
Mikromobilitätsfahrzeuge in einem vordefinierten Radius nur auf der dafür vorgesehenen 
Fläche abgestellt werden können. 
 
Im Stadtbezirk 2 Ludwigsvorstadt Isarvorstadt sind aktuell mehrere Mobilitätspunkte und 
geteilte Abstellflächen in Planung sowie in Abstimmung mit dem Bezirksausschuss. Der 
Ausbau der geteilten Abstellflächen im Stadtbezirk 02 ist ab diesem Jahr geplant.  
 
Der o.g. Stadtratsbeschluss zur "Zukunft geteilter Mikromobilitätsangebote in München" 
befasst sich auch mit dem Thema „Kontrolle der Regelungen für das Abstellen“. Hier heißt es: 
 
Die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) kontrolliert unter anderem das 
ordnungsgemäße Abstellen von Mikromobilitätsfahrzeugen. Sie ist aber auch dafür 
verantwortlich, dass die Abstellflächen für den vorgesehenen und berechtigten Personenkreis 
nutzbar bleiben. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die bisher eingerichteten 
Abstellflächen nur in seltenen Fällen durch Falschparker*innen nicht nutzbar sind. Damit dies 
so bleibt, wird die KVÜ gebeten, die Überwachung der Abstellflächen in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich nach Möglichkeit zu verstärken. Aber auch das verkehrswidrige 
Abstellen von Mikromobilitätsfahrzeugen außerhalb der Abstellflächen soll verstärkt kontrolliert 
werden. 
 
Der Empfehlung Nr. 20-26 / E 01754 der Bürgerversammlung des 2. Stadtbezirkes 
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt vom 23.11.2023 kann entsprochen werden. 
 
 
Dem Korreferenten des Mobilitätsreferates, Herrn Stadtrat Schuster, und dem zuständigen 
Verwaltungsbeirat des Mobilitätsreferates, Geschäftsbereich Strategie, Herrn Stadtrat Manuel 
Pretzl, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden. 
  



 
 Seite 3 von 4 
  

 

 

 

II. Antrag des Referenten 
 
Ich beantrage Folgendes: 
 

1. Von der Sachbehandlung als einem Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 22 GeschO) 
wird mit folgendem Ergebnis Kenntnis genommen: 
 
Abstellflächen für geteilte Mikromobilität werden errichtet und mit Geofencing 
(Parkverbotszone im Radius von 100m) versehen. Die Kommunale 
Verkehrsüberwachung intensiviert in ihrem Zuständigkeitsbereich und nach ihren 
Möglichkeiten die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf den Abstellflächen und 
das behindernde Abstellen von Mikromobilfahrzeugen außerhalb der Abstellflächen. 

 
2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01754 der Bürgerversammlung des 2. Stadtbezirkes 

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt am 23.11.2023 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung behandelt. 

 

III. Beschluss 
nach Antrag 
 
Der Bezirksausschuss des 2. Stadtbezirkes Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt der 
Landeshauptstadt München 
 
 
 
 
Der Vorsitzende 
 
 
 
 

Der Referent 

Benoît Blaser Georg Dunkel 
Berufsmäßiger Stadtrat 
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IV. WV Mobilitätsreferat – GL5 
zur weiteren Veranlassung 
Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit dem Original wird bestätigt. 
 
An das Direktorium – BA-Geschäftsstelle Mitte 
An D-II-V / Stadtratsprotokolle 
An KVR-I/4 – Kommunale Verkehrsüberwachung 
mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
An das Direktorium – HA II/BA 

 Der Beschluss des BA 2 - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt kann vollzogen werden. 
 

 Der Beschluss des BA 2 - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt kann/soll aus 
rechtlichen/tatsächlichen Gründen nicht vollzogen werden, ein Entscheidungsspielraum 
besteht/besteht nicht (Begründung siehe Beiblatt). 
 

 Der Beschluss des BA 2 - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist rechtswidrig (Begründung 
siehe Beiblatt). 
 
 

V. Über MOR-GL5  
zurück zum MOR-GB1.32 
zur weiteren Veranlassung 
 
 
 
Am 
Mobilitätsreferat, Beschlusswesen 


